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PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

POMOC PAŃSTWA – NIEMCY 

Pomoc państwa C 32/09 (ex NN 50/09) Sparkasse KölnBonn 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 2/08) 

Pismem z dnia 4 listopada 2009 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następu
jących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środków pomocy, w odniesieniu do których Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid Greffe 
Office: Joseph II 70, 03/225 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

OPIS 

Sparkasse KölnBonn jest niemieckim bankiem oszczędno 
ściowym, […] (*). Pod koniec 2008 r. Sparkasse KölnBonn był 
drugim największym bankiem oszczędnościowym 
w Niemczech, z bilansem 31 mld EUR. Bank Sparkasse 
KölnBonn otrzymał od agencji Moody's rating Aa2. 

W grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r. kapitał Sparkasse 
KölnBonn został zasilony łączną kwotą 650 mln EUR: 

1) poprzez emisję świadectw udział owych (Genussrechte) pod 
koniec 2008 r; 

oraz 

2) poprzez cichy udział (stille Einlage) na początku 2009 r. 

Kupon świadectw udział owych wynosi 8 %. Z punktu widzenia 
przepisów świadectwa udziałowe stanowią kapitał drugiego 
stopnia. Wynagrodzenie za cichy udział odpowiada dwunasto
miesięcznej stopie EURIBOR powiększonej o 7,25 %. Cichy 
udział uznaje się za kapitał pierwszego stopnia. 

Władze niemieckie twierdzą, że środek nie stanowi pomocy 
państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu WE jako wynagrodzenie 
odpowiadające zachowaniu rynkowemu. 

OCENA 

Komisja ma wątpliwości, czy inwestor działający zgodnie 
z zasadami gospodarki rynkowej zasiliłby Sparkasse KölnBonn 
kapitałem w takich okolicznościach, w jakich miało to miejsce.
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Chociaż zysk z tytułu obu instrumentów może odpowiadać 
odsetkom wypłacanym z tytuł u podobnych instrumentów 
w okresie przed początkiem 2008 r., Komisja jest zdania, 
że pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. nastąpiło zupełne 
wyschnięcie rynku instrumentów hybrydowych, w związku 
z czym żaden inwestor działający zgodnie z zasadami gospo
darki rynkowej nie zainwestowałby w tym okresie w takie 
instrumenty. 

Komisja uważa, że pomoc mogłaby ewentualnie zostać uznana 
za pomoc restrukturyzacyjną. 

Na obecnym etapie Komisja nie jest w stanie zadecydować, czy 
zastosowanie ma art. 87 ust. 3 lit. b) czy też art. 87 ust. 3 lit. c). 
Komisja dokona analizy faktów, aby ustalić właściwą podstawę 
prawną, jaką należy zastosować, i zajmie stanowisko na 
późniejszym etapie. 

Dlatego konieczne jest, aby Niemcy przedstawiły wiarygodny 
i uzasadniony plan restrukturyzacji banku. 

TEKST PISMA 

„Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung 
der zur obengenannten Maßnahme übermittelten Informationen 
entschieden hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 
EG-Vertrag zu eröffnen. 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 29. Dezember 2008 unterrichtete der 
Bundesverband deutscher Banken (BdB) die Kommission 
von zwei Rekapitalisierungsmaßnahmen zugunsten der 
Sparkasse KölnBonn. 

(2) Mit Schreiben vom 24. August 2009 informierte der BdB 
die Kommission darüber, dass seiner Meinung nach kein 
Grund für eine weitere Verfolgung der Angelegenheit ge
geben sei. 

(3) Zwischen Februar und Oktober 2009 fanden mehrere In
formationsaustausche statt. Am 8. Juli 2009 und am 
15. Oktober 2009 kamen Vertreter der Kommission, 
Deutschlands und der Sparkasse KölnBonn zu Besprechun
gen zusammen. 

(4) Bei der Besprechung vom 8. Juli 2009 erbot sich die Bank, 
bis Ende August […] (*) vorzulegen. 

(5) Deutschland hat die Maßnahmen am 21. Oktober 2009 
notifiziert. 

2. HINTERGRUND UND BEGÜNSTIGTE 

2.1 Die Begünstigte 

(6) Bei der Sparkasse KölnBonn handelt es sich um eine deut
sche Sparkasse […]. Träger der Sparkasse KölnBonn ist der 
Zweckverband Sparkasse KölnBonn (Zweckverband). Der 
Zweckverband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, 
an dem die Stadt Köln zu 70 % und die Stadt Bonn zu 
30 % beteiligt sind. 

(7) Ende 2008 war die Sparkasse KölnBonn mit einer Bilanz
summe von 31 Mrd. EUR die zweitgrößte Sparkasse 
Deutschlands. Das Moody’s-Rating der Sparkasse Köln
Bonn lautet Aa2. 

(8) Die Sparkasse KölnBonn erbringt Bankdienstleistungen für 
Privatkunden und Firmenkunden. Außerdem ist die Bank 
— mit regionaler Ausrichtung — in der Projektfinanzie
rung, im Kapitalmarktgeschäft sowie in anderen Bereichen 
des Finanzsektors wie der Vermögensverwaltung tätig. 

2.2 Ereignisse im Vorfeld der Maßnahmen 

(9) In der Konzernbilanz von 2007 wurde ein Fehlbetrag von 
169,8 Mio. EUR mit Gewinnrücklagen verrechnet, und 
2008 war die Lage weiterhin schwierig. In einem Bericht 
[…] wird insbesondere auf die angespannte Lage ange
sichts der Investitionsergebnisse und auf die hohen Risiken 
des in Verzug geratenen Projekts ‚Rheinparkmetropole‘ 
(Entwicklung des alten Messegeländes zu einer Büroimmo
bilie) und der 25 %igen Beteiligung an der Immobilienge
sellschaft Corpus Sireo verwiesen. Außerdem machte u. a. 
die 100 %ige Beteiligung an der Magic Media Company TV 
Produktionsgesellschaft mbH im Jahr 2008 Risikorückstel
lungen von [100—300] Mio. EUR erforderlich. 

(10) Aus den der Kommission übermittelten Informationen 
geht hervor, dass die Tier-1-Kapitalquote (Kernkapital
quote) und die Solvabilitätskennziffer der Sparkasse Köln
Bonn im Zeitraum 2005 bis 2007 stetig zurückgegangen 
sind. 

Konzern Sparkasse KölnBonn — Entwicklung der Kapitalquoten 

2005 2006 2007 

Tier-1-Kapitalquote (Kernkapi
talquote) 

5,5 % 5,4 % 5,0 % 

Solvabilitätskennziffer 9,8 % 9,6 % 9,0 % 

(11) Dem […] Bericht zufolge sind […] Verluste der Bank 
hauptsächlich auf Investitionsentscheidungen zurückzufüh
ren, die offenbar unmittelbar durch die Interessen der Stadt 
Köln (Weiterentwicklung und Förderung Kölns als Medien
stadt) beeinflusst werden und mit diesen verknüpft sind. 
Das Anliegen, die Stadt Köln als Metropole von Film- und 
Fernsehstudios zu etablieren, spiegelt sich in der 
100 %igen Beteiligung an der Magic Media Company
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TV Produktionsgesellschaft mbH wider. Diese Tochterge
sellschaft verzeichnet seit 2005 erhebliche Verluste, die in 
das Gesamtergebnis der Bank eingeflossen sind. 

3. DIE UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN 

(12) Die Kapitalausstattung der Sparkasse KölnBonn wurde mit 
insgesamt 650 Mio. EUR gestärkt, und zwar 

1. durch die Emission von Genussrechten Ende 2008 und 

2. durch eine Stille Einlage ( 1 ) Anfang 2009. 

3.1 Genussrechte 

(13) Im Dezember 2008 zeichnete die Rheinische Sparkassen- 
Förderungsgesellschaft (nachstehend ‚Förderungsgesell
schaft‘) Namens-Genussrechte an der Sparkasse KölnBonn 
in Höhe von insgesamt 300 Mio. EUR (in zwei Tranchen à 
150 Mio. EUR). 

(14) Die Förderungsgesellschaft ist eine 100 %ige Tochtergesell
schaft des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands 
(RSGV). RSGV ist der Dachverband der im Rheinland an
sässigen Sparkassen, der die Sparkassen und somit letztlich 
die öffentlich-rechtlichen Körperschaften repräsentiert, die 
Eigentümer der Sparkassen sind. Der Geschäftszweck der 
Förderungsgesellschaft besteht laut ihren Statuten in der 
Förderung der Sparkassen des RSGV. Sie darf das Kapital 
der Sparkassen ausschließlich zur Förderung der Kreditver
gabetätigkeit stärken sowie Kredite aufnehmen. 

(15) Die Genussrechte sind mit einem Kupon von 8 % aus
gestattet. Sie haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 
2013. Bankenaufsichtsrechtlich handelt es sich bei den 
Genussrechten um Tier-2-Kapital (Ergänzungskapital). 

(16) Die Genussrechte nehmen am Jahresfehlbetrag entspre
chend dem Verhältnis von Genussrechtskapital zu dem 
sonstigen am Verlust teilnehmenden Eigenkapital teil und 
sind mit einem […] Nachzahlungsrecht verbunden, d. h., 
ausgefallene Zahlungen auf die Genussrechte müssen bis 
zu [2—6] Jahre nach ihrem Ablauf nachgeholt werden. 
Gleiches gilt für Zahlungen zur Auffüllung eines ggf. auf
grund einer Verlustteilnahme geminderten Nennbetrages 
der Genussrechte. 

(17) Zur Finanzierung der Genussrechte hat die Förderungs
gesellschaft zwei Darlehen bei der […] aufgenommen. 
Diese Darlehen werden über die Laufzeit der Genussrechte 
mit [4—5] % pro Jahr fest verzinst. Der RSGV bürgt für 
die Darlehen gegenüber der […]. Dafür wird er von der 
Förderungsgesellschaft eine Garantievergütung von 
[1,8—2,5] % erhalten. 

3.2 Stille Einlage 

(18) Am 2. Januar 2009 vereinbarten die Sparkasse KölnBonn 
und der Zweckverband eine Stille Einlage, indem sie einen 
Vertrag über eine Stille Gesellschaft in Höhe von 350 Mio. 
EUR unterzeichneten, wobei die erste Tranche von 

300 Mio. EUR am 2. Januar 2009 und die zweite Tranche 
von 50 Mio. EUR am 1. April 2009 ausgezahlt wurde. Die 
Stille Einlage wird bei der Sparkasse KölnBonn als Tier-1- 
Kapital (Kernkapital) verbucht. Die Stille Einlage wird vom 
Zweckverband gehalten. 

(19) Zur Finanzierung der Stillen Einlage hat der Zweckverband 
ein Darlehen von 300 Mio. EUR aufgenommen. Dieses 
Darlehen wird zu je 50 % durch die […] und die […] 
zur Verfügung gestellt. Der Zweckverband zahlt für dieses 
Darlehen eine Vergütung von [0,7—1,1] % über 12-Mo
nats-EURIBOR. Für das Darlehen des Zweckverbandes 
wurden keine besonderen Bürgschaften der Stadt Köln 
oder der Stadt Bonn gewährt. Es besteht allerdings gemäß 
der Zweckverbandssatzung eine unbeschränkte satzungs
mäßige Haftung der beiden Städte für die Verbindlichkei
ten des Zweckverbands. 

(20) Die Vergütung für die Stille Einlage liegt bei 7,25 % über 
12-Monats-EURIBOR. Diese Vergütungshöhe wurde nach 
der Einholung einer Fairness Opinion der Deutschen Bank 
festgesetzt. Die Vergütungszahlungen sind an den Bilanz
gewinn geknüpft und unterbleiben somit, wenn die Spar
kasse KölnBonn keinen Bilanzgewinn ausweist. Eine Zah
lung ist in jedem Fall ausgeschlossen, wenn zum Zeit
punkt, zu dem der Anspruch fällig wäre, die Eigenkapital
quote unter 9 % liegt und soweit die Zahlung zu einem 
Jahresfehlbetrag in dem betreffenden Geschäftsjahr führen 
oder diesen erhöhen würde. Im Falle einer Nichtbedienung 
der Stillen Einlage besteht keine Pflicht zur späteren Nach
zahlung der entsprechenden Beträge. Die Stille Einlage 
nimmt außerdem proportional zum gesamten am Verlust 
teilnehmenden Kapital an einem Bilanzverlust teil. 

4. DER STANDPUNKT DEUTSCHLANDS 

(21) Deutschland zufolge zielt die Rekapitalisierung darauf ab, 
die Sparkasse KölnBonn in die Lage zu versetzen, die sich 
bietenden Geschäftsmöglichkeiten besser zu nutzen und 
insbesondere angesichts der Kreditklemme die Kreditver
gabe an den Mittelstand in der Region auszuweiten. 

(22) Deutschland betont, dass die Sparkasse KölnBonn zu kei
nem Zeitpunkt Schwierigkeiten hatte, die Mindesteigen
kapitalquoten zu erfüllen. Dies wäre auch ohne die Reka
pitalisierungsmaßnahmen noch Ende 2008 der Fall gewe
sen. Die Solvabilitätskennziffer habe zum 31. Dezember 
2008 unter Berücksichtigung der Rekapitalisierung durch 
die Genussrechte bei 11,86 % gelegen (Konzern: 10,81 %). 
Ohne Rekapitalisierung hätte die Quote 10,37 % (Konzern: 
9,31 %) betragen, so dass die Kapitalanforderungen eben
falls erfüllt worden wären. 

(23) Nach Auffassung Deutschlands muss zur Beurteilung der 
Maßnahmen anhand des Privatinvestortests untersucht 
werden, ob ein privater Kapitalgeber in einer vergleich
baren Situation die Kapitalzufuhren gewährt hätte. Dies 
hätte ein privater Kapitalgeber der Schlussfolgerung 
Deutschlands zufolge getan, wenn die Transaktion kom
merziell vorteilhaft und marktgerecht gewesen wäre.
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(24) Deutschland verweist auf eine am 3. Dezember 2008 von 
der Deutschen Bank abgegebene Fairness Opinion. Darin 
stellt die Deutsche Bank fest, dass ein privater Kapitalgeber 
für eine Stille Einlage zugunsten der Sparkasse KölnBonn 
im derzeitigen Marktumfeld einen Spread von 725 bis 875 
Basispunkten über 12-Monats-EURIBOR verlangt hätte. 
Daher kommt Deutschland zu dem Schluss, dass die Ver
gütung für die Stille Einlage mit 7,25 % über 12-Monats- 
EURIBOR marktgerecht ist. 

(25) Nach Angaben Deutschlands wurde das Genussrechtskapi
tal — in Übereinstimmung mit banküblichen Refinanzie
rungstransaktionen — ausgegeben, um regelmäßig auslau
fende Eigenkapitalinstrumente zu ersetzen. Da die Genuss
rechte mit einem geringeren Risiko verbunden seien als die 
Stille Einlage, sei eine niedrigere Vergütung gerechtfertigt. 
Außerdem vertritt Deutschland die Ansicht, eine Pricing 
Opinion vom 17. Dezember 2008, die sich mit der Fair
ness Opinion der Deutschen Bank vom 3. Dezember 2008 
decke, bestätige die Marktkonformität der Vergütungshöhe. 

(26) Deutschland betont, dass die Sparkasse KölnBonn auf
grund ihres Geschäftsmodells als Retailbank keine Liquidi
tätsprobleme gehabt habe oder haben werde. In diesem 
Zusammenhang verweist Deutschland darauf, dass die 
Sparkasse KölnBonn im Oktober 2008 zusätzliche Kun
deneinlagen in Höhe von 800 Mio. EUR erhalten hat, 
welche die Bank teilweise in Hybridkapital hätte umwan
deln können, und dass die Bank somit auch andere Mög
lichkeiten zur Rekapitalisierung und Verbesserung ihrer 
Solvabilitätskennziffer gehabt hätte. Dies belege — in Ver

bindung mit der als markgerecht anzusehenden Vergütung 
—, dass die Genussrechte marktgerecht seien. 

(27) Außerdem weist Deutschland darauf hin, dass die grund
legende Entscheidung zur Vornahme der Stillen Einlage 
bereits im April 2008 und somit vor der Finanzmarktkrise 
getroffen worden sei. 

(28) Schließlich vertritt Deutschland die Auffassung, dass ein 
privater Kapitalgeber in der Lage der Städte Köln und 
Bonn ein Interesse gehabt hätte, die Sparkasse KölnBonn 
und damit das bereits investierte Kapital zu erhalten, und 
somit auch einen Grund, die Bank im Interesse der Ren
tabilität zu rekapitalisieren. 

(29) Angesichts dieser Umstände ist Deutschland der Auffas
sung, dass die Maßnahmen keine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 87 EG-Vertrag darstellen. 

5. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

5.1 Vorliegen einer Beihilfe 

(30) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Rekapi
talisierungsmaßnahmen zielgerichtet ausgestaltet und zu
dem erforderlich waren, um die Solvabilitätskennziffern 
der Sparkasse KölnBonn über dem erforderlichen Mini
mum zu halten. Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, 
[…]. 

Konzern Sparkasse KölnBonn — Entwicklung der Kapitalquoten 

2008 2009 

Dezember Januar Februar März 

Tier-1-Kapitalquote (Kernkapitalquote) Mit Rekapitalisierungsmaßnah
men 

5,4 % [5,5—6] % [5,3—6] % [5,1—6] % 

Solvabilitätskennziffer 10,8 % [11—12] % [10,5—11] % [10—11] % 

Tier-1-Kapitalquote (Kernkapitalquote) Ohne Intervention 5,4 % [4—4,6] % [4—4,5] % [< 4] % 

Solvabilitätskennziffer [9—9,7] % [8—8,5] % [< 8] % [< 8] % 

(31) Die beiden Maßnahmen belaufen sich auf rund [2—4] % 
der risikogewichteten Aktiva der Sparkasse KölnBonn. 

(32) Ferner sind dem […] Bericht weitere Hinweise auf die […] 
Schwierigkeiten der Sparkasse KölnBonn zu entnehmen. 
So geht aus dem Bericht insbesondere Folgendes hervor: 

a) Seit […] verzeichnet die Sparkasse KölnBonn operative 
Verluste und konnte nur noch […]. 

b) Die Sparkasse KölnBonn musste ihr Kapital bereits vor 
Ende 2008 durch Aufnahme von Genussrechtskapital 
erhöhen, da es ihr nicht möglich war, ihre Eigenkapi
talbasis durch erzielte Gewinne zu stärken und […]. 

c) Umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen und eine 
Kapitalerhöhung erschienen notwendig, um sicher
zustellen, dass die Sparkasse KölnBonn ihre Geschäfts
tätigkeit in tragfähiger Weise fortführen kann […]. 

(33) Daraus schließt die Kommission, dass die Sparkasse Köln
Bonn eine […] Bank war. 

(34) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich wel
cher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unter
nehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl
schen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mit
gliedstaaten beeinträchtigen.
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(35) […] Die Kommission stellt fest, dass Deutschland hingegen 
bestreitet, dass die Maßnahmen der Bank einen Vorteil 
verschaffen, da ein marktwirtschaftlich handelnder Kapital
geber in derselben Situation nach Ansicht Deutschlands in 
derselben Weise gehandelt hätte; Deutschland betrachtet 
die Maßnahmen daher als marktgerecht. 

(36) Zum jetzigen Stadium stimmt die Kommission nicht mit 
der Argumentation Deutschlands überein, dass die Maß
nahmen keine staatliche Beihilfe bildeten, da die Bedingun
gen für beide Instrumente so beschaffen gewesen seien, 
dass ein marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber sie 
akzeptiert hätte. 

(37) Wenn Verwaltungseinrichtungen des öffentlichen Sektors 
einem bestimmten Unternehmen Kapital zuführen, prüft 
die Kommission, ob das Verhalten des Staates bei der 
Tätigung der fraglichen Investitionen mit dem Kriterium 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers im Ein
klang stand. Ist dies nicht der Fall, hat der Staat einen 
Vorteil gewährt, der dem Unternehmen unter normalen 
Marktbedingungen nicht gewährt worden wäre. 

(38) Selbst wenn die Vergütung für beide Instrumente bis An
fang 2008 den für vergleichbare Instrumente gezahlten 
Zinsen entspricht, ist sie im vorliegenden Fall angesichts 
des hohen Risikos durch die […] Rentabilität der Bank zu 
niedrig. Zudem war der Markt für Hybridkapital zum Zeit
punkt der Durchführung der Rekapitalisierung, d.h. Ende 
2008/Anfang 2009, völlig ‚ausgetrocknet‘ ( 1 ). Die Kommis
sion hat daher Zweifel, dass ein marktwirtschaftlich han
delnder Kapitalgeber oder Eigentümer eine derartige Inves
tition zum damaligen Zeitpunkt — selbst zu einem höhe
ren Preis — getätigt hätte; dies gilt insbesondere deshalb, 
weil die Kuponzahlungen auf diese Instrumente von Ver
lusten beeinflusst würden, die Bank in den zurückliegen
den […] Jahren operationelle Verluste gemacht hatte und 
die Finanzkrise erst begann. 

(39) Ab Mitte 2008 wurde die Lage auf dem Markt für hybride 
Tier-1- (Kernkapital-) oder Tier-2- (Ergänzungskapital-)In
strumente angespannter. Nach der Insolvenz des Bankhau
ses Lehman im September 2008 gab es nahezu keinen 
Markt mehr für derartige Instrumente. Dies wurde durch 
eine von Deutschland übermittelte Auflistung aller Hybrid
kapitalemissionen seit Oktober 2008 bestätigt, die aus
schließlich vom Staat oder innerhalb des eigenen Konzerns 
erworbene Emissionen umfasste. Daher kann die Würdi
gung nicht auf die Frage der Preisgestaltung beschränkt 
werden, sondern muss auch der Wahl des Instruments 
Rechnung tragen. 

(40) In einem an die Sparkasse KölnBonn gerichteten Schreiben 
vom 18. Dezember 2008 nimmt der RSGV Bezug auf die 
Leitlinien für die Kapitalgewährung an Sparkassen und 
stellt fest, dass nur denjenigen Sparkassen Kapital zuge
führt werden sollte, die aufgrund ihrer finanziellen Situa
tion innerhalb eines absehbaren Zeitraums, in der Regel 10 

Jahre, in der Lage sind, die Genussrechte zurückzuzahlen. 
In Bezug auf die Sparkasse KölnBonn stellt der RSGV fest, 
dass eine derartige Rückzahlung stark von der Erzielung 
der prognostizierten Ergebnisse in den Jahren 
2009—2013 abhänge […]. Vor diesem Hintergrund er
scheint die Entscheidung des RSGV, die Bank zu rekapita
lisieren, eher eine politisch motivierte Rettungsentschei
dung als die Initiative eines marktwirtschaftlich handeln
den Kapitalgebers zu sein. 

(41) Schließlich erscheint auch das Argument Deutschlands, 
dass die öffentlichen Eigentümer sich bereits im April 
2008 politisch dazu verpflichtet hätten, die Sparkasse 
KölnBonn zu rekapitalisieren, und es damals einen Markt 
für derartige Instrumente gegeben habe, nicht überzeu
gend. Deutschland hat keinen Nachweis für eine im April 
2008 erfolgte rechtsverbindliche Verpflichtung der Eigen
tümer vorgelegt. Ferner hätte ein marktwirtschaftlich han
delnder Kapitalgeber, der bereits im Frühjahr 2008 der
artige Verpflichtungen eingegangen wäre, sich für den 
Fall erheblicher Änderungen der allgemeinen Rahmenbe
dingungen ein Rücktrittsrecht ausbedungen. Dies wird 
durch die Tatsache gestützt, dass die Vergütung des Instru
ments auf der Grundlage einer Fairness Opinion der Deut
schen Bank festgesetzt wurde, welche erst im Oktober 
2008 mit der Erstellung betraut wurde und ihre Stellung
nahme am 3. Dezember 2008 abgab. Ein marktwirtschaft
lich handelnder Kapitalgeber würde sich nicht zu einer 
derart umfangreichen Investition verpflichten, ohne die 
der Transaktion zugrunde liegenden genauen Bedingungen 
zu kennen. 

(42) Die rechtliche Verpflichtung zur Zeichnung der Genuss
rechte wurde erst nach dem 18. Dezember 2008 begrün
det, da der RSGV in seinem Schreiben vom 18. Dezember 
feststellte, dass er den Antrag der Sparkasse KölnBonn auf 
Rekapitalisierung zurzeit prüfe. 

(43) Angesichts der Rahmenbedingungen und insbesondere des 
Marktumfelds hat die Kommission in diesem Stadium 
Zweifel, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Kapital
geber die Investition zu entsprechenden Bedingungen ge
tätigt hätte. Daher scheinen die Maßnahmen der Sparkasse 
KölnBonn einen Vorteil zu verschaffen. 

(44) Da die Sparkasse KölnBonn im Finanzsektor tätig ist, in 
dem ein starker internationaler Wettbewerb herrscht, 
könnte ein der Bank aus staatlichen Mitteln gewährter 
etwaiger Vorteil den Handel zwischen Mitgliedstaaten be
einträchtigen und den Wettbewerb verfälschen. 

(45) Durch die Unterstützungsmaßnahmen kann die Sparkasse 
KölnBonn sich zu einer Zeit Finanzmittel beschaffen, zu 
der sie auf dem Markt — vor allem angesichts der dama
ligen Finanz- und Wirtschaftskrise — aller Wahrscheinlich
keit nach keine entsprechenden Mittel hätte aufnehmen 
können. Dies scheint der Sparkasse KölnBonn einen wirt
schaftlichen Vorteil zu verschaffen, der ihre Position gegen
über der ihrer Wettbewerber in Deutschland und anderen
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Mitgliedstaaten, die keine öffentliche Unterstützung erhal
ten, stärkt. Daher ist davon auszugehen, dass die Maß
nahme den Wettbewerb verfälscht und den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Der Vorteil wird aus 
staatlichen Mitteln gewährt und ist selektiv, da er nur einer 
Bank zugute kommt. 

(46) Angesichts des Vorstehenden betrachtet die Kommission 
die beiden Maßnahmen im jetzigen Stadium als staatliche 
Beihilfen. Da die Maßnahmen ohne Genehmigung der 
Kommission durchgeführt wurden, handelt es sich um 
rechtswidrige staatliche Beihilfen. 

(47) Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
beläuft sich die Höhe der Beihilfen, die die notleidende 
Bank im Rahmen der beiden Kapitalzuführungen erhalten 
hat, auf deren Nennwert in Höhe von 650 Mio. EUR. 

5.2 Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen 
Markt 

(48) In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen muss die 
Kommission eingehend prüfen, ob die Beihilfe mit dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar ist. 

(49) Angesichts der […] Rentabilität der Sparkasse KölnBonn in 
den vergangenen Jahren sowie ihrer Geschäftspraktiken hat 
die Kommission Zweifel daran, ob die durch die Beihilfe
maßnahmen finanzierte rein finanzielle Umstrukturierung 
ausreichen wird, um die langfristige Rentabilität der Bank 
wiederherzustellen. 

(50) Angesichts der Tatsache, dass die Sparkasse KölnBonn zum 
Zeitpunkt der Beihilfegewährung […] war, könnte die Bei
hilfe als Umstrukturierungsbeihilfe einzustufen sein. Die 
vorliegenden Informationen lassen jedoch darauf schließen, 
dass eine angemessene Lastenverteilung in keiner Weise 
gewährleistet ist und dass die Wettbewerbsverzerrungen 
nicht gemäß den Beihilfevorschriften beschränkt sind. Da
her hat die Kommission Zweifel daran, ob die Maßnahmen 
als Umstrukturierungsbeihilfe mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar sind. 

(51) Aus derzeitiger Sicht und aus einer historischen Betrach
tungsweise, d. h. da die Schwierigkeiten der Sparkasse 
KölnBonn nicht unmittelbar durch die Finanzkrise, son
dern durch vorherige Entscheidungen verursacht wurden, 
deren Folgen dann durch die Krise verschärft wurden, fal
len die Rekapitalisierungsmaßnahmen nicht zwangsläufig 
unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag, son
dern möglicherweise unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe 
c EG-Vertrag. Die Kommission wird zwecks Entscheidung 
über die anwendbare Rechtsgrundlage eine eingehende 
Prüfung der Fakten vornehmen und die Entscheidung da
her zu einem späteren Zeitpunkt treffen. 

(52) Bislang hat Deutschland keinen Umstrukturierungsplan 
vorgelegt. 

(53) Die Kommission ersucht Deutschland, einen schlüssigen 
und fundierten Umstrukturierungsplan für die Bank vor
zulegen. Im Rahmen einer nachhaltigen Lösung für die 

Sparkasse KölnBonn muss das Problem an seiner Wurzel 
angegangen werden. Eine nachhaltige Lösung kann jedoch 
nur gefunden werden, wenn die Ursachen der Schwierig
keiten der Bank genau ermittelt werden. Daher sollte der 
Umstrukturierungsplan eine eingehende Analyse der 
Schwierigkeiten der Bank umfassen. 

(54) Die Kommission stellt fest, dass die Sparkasse KölnBonn 
gemäß dem […] Bericht seit […] kaum noch Jahresüber
schüsse erzielen konnte ( 1 ). Nach Ansicht der Kommission 
hat der Umstand, dass die Eigentümer der Sparkasse Köln
Bonn die […] Rentabilität lange hinnahmen, möglicher
weise dazu beigetragen, dass Ende 2008/Anfang 2009 
eine Rekapitalisierung erforderlich geworden ist. 

(55) Der Unterstützungsbedarf der Sparkasse KölnBonn ist of
fenbar auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere 
auf ernsthafte Mängel bei der Verwaltung der gehaltenen 
Beteiligungen und unvorsichtige Investitionsentscheidun
gen, die anscheinend nicht nur auf wirtschaftlichen Erwä
gungen beruhen und mutmaßlich daraus resultieren, dass 
die Interessen der Eigentümer in ihrer Funktion als öffent
lich-rechtliche Körperschaft und als Eigentümer der Bank 
nicht in angemessener Art und Weise getrennt wurden. 
Gemäß einer vorläufigen Beurteilung wurde die Bank mög
licherweise durch Investitionsentscheidungen ihrer Eigentü
mer beeinträchtigt, die Interessen dienen sollten, welche 
von den rein wirtschaftlichen Interessen der Bank losgelöst 
waren. Nach Auffassung der Kommission muss im Rah
men des jeweiligen Lösungsansatzes ermittelt werden, wie 
die bisweilen divergierenden Interessen besser getrennt 
werden können. Es muss sichergestellt werden, dass die 
bisherigen Probleme sich nicht wiederholen. Daher sollte 
eine nachhaltige Lösung für die Sparkasse KölnBonn die 
Frage der Unternehmensführung umfassen. 

(56) Deutschland wird ersucht, einen Umstrukturierungsplan 
vorzulegen, der auf einem kohärenten Konzept beruht 
und aufzeigt, wie die Bank ohne staatliche Unterstützung 
langfristig rentabel werden kann. Der Umstrukturierungs
plan sollte insbesondere alle in Abschnitt 2 und Anhang 1 
der Umstrukturierungsmitteilung ( 2 ) aufgeführten Informa
tionen enthalten. Außerdem müssen bei einer Umstruktu
rierungsbeihilfe soweit möglich die Lasten angemessen ver
teilt werden sowie Begleitmaßnahmen getroffen werden, 
um die Wettbewerbsverzerrungen, durch die die Struktur 
und das Funktionieren des relevanten Marktes langfristig 
grundlegend beeinträchtigt würden, so gering wie möglich 
zu halten. Deutschland wird ersucht mitzuteilen, mit wel
chen Maßnahmen es diesen Anliegen Rechnung zu tragen 
gedenkt. 

5.3 Schlussfolgerung 

(57) In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen kommt die 
Kommission zu dem vorläufigen Schluss, dass die oben
genannten Maßnahmen Deutschlands eine staatliche Bei
hilfe darstellen. Die Kommission hat Zweifel daran, ob 
diese Beihilfe nach Artikel 87 Absatz 3 für mit dem Ge
meinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.
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6. ENTSCHEIDUNG 

Auf der Grundlage der oben dargelegten Erwägungen wird das 
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eröffnet. Die 
Kommission fordert Deutschland auf, ihr zusätzlich zu den be
reits gesandten Unterlagen alle zur Beurteilung der Vereinbarkeit 
der Beihilfe sachdienlichen Unterlagen, Angaben und Daten zu 
übermitteln. 

Deutschland wird ersucht, dem potenziellen Beihilfeempfänger 
unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten. 

Die Kommission erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des 
Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 
der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle 

rechtswidrigen Beihilfen vom Empfänger zurückgefordert wer
den können. 

Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die 
Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schrei
bens und einer Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen 
Union über die Beihilfesache unterrichten wird. Außerdem wird 
sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkom
men unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Be
kanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäi
schen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Über
mittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in 
Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stel
lungnahme innerhalb von zwei Wochen nach dem Datum die
ser Veröffentlichung abzugeben.”
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